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18 Von der Rechnung .

daraus die Schuldigkeiten der einzelnen Schuldner ſchnell zu ent —
nehmen , oder fie wollten die Einführung der früheren Verſah —
rungsweiſe hinſichtlich der Buchung der Ausſtände , welche früher du
in manchen Gemeinden ſummariſch in Einnahme und Ausgabe ru— Hat — aufgeführt wurden : ein Verfahren , das zu vielen
Irrungen Anlaß gegeben und , wie wir aus Erſahrung wiſſen , po
den Ruin der Gemeinderechner herbeigeführt hat . mFür die Rechnungsſteller war das letztere Verfahren allerdings
bequemer , weil ſie der läſtigen und zeitraubenden Vergleichung mw
des Kaſſebuchs enthoben waren , aber zur Klarheit der Rechnung
trug es nicht bei.

Denjenigen Gemeinden , welchen die Beibehaltung des Mbre - A
nungsbuchs und die jährliche Vornahme von Ausſtandsrichtig — Ng ) htig P
ſtellungen ( Liquidationen ) Bedürfniß oder wünſchenswerth erſcheint ,
iſt unbenommen , ihren Rechnern die Führung ſolcher Bücher und
die jährlichen Ausſtandsanerkennungen zur Pflicht zu machen .

Rechner in größeren Gemeinden mit verſchiedenen Arten von
Einnahmen werden jedenfalls wohl daran thun , die Ausſtands⸗ n
verzeichnungen fortzuführen und zu dieſem Zwee entweder ein

g. Abrechnungsbuch anzulegen , oder Abſchriften von ſämmtlichen
Quittungsbüchlein zu führen , in welchen dann , wie in den Ur- h
ſchriften , die Schuldigkeiten und Zahlungen , jedoch nur in Zahlen
und nicht in Worten , wie es bei den Urſchriften zu geſchehen hat ,
ab⸗ und zugeſchrieben werden . ſi

2) Die Richtigſtellung und Anerkennung der Ausſtände durch
die Schuldner iſt durch die Rechnungsanweifung nicht geboten , ſie

E

ift aber von Beit zu Zeit nothwendig und fann von dem Gez q
meinderath oder auch von der Abhörbehörde , von letzterer namentlich

ydann angeordnet werden , wenn fic bei Vornahme -yon Kaffe -
ſtürzen ( §. 46 ) Unordnung in der Kaſſe - und Rechnungsführung d
bemerkt , wenn der Verdacht der Untreue gegen den Rechner vor — n
liegt , wenn der Rechner vom Dienſt abgeht “ oder ſtirbt u. ſ. w.

3) Nur für die Gemeindeangehörigen werden Quittungsbüch⸗ ç
lein angelegt und auh für diefe nur , infoferne fie Damit zufrieden
ſind und keine beſonderen Quittungen verlangen oder wenn vom
Gemeinderath keine andere Beſtimmung getroffen wird . Für Aus⸗
wärtige werden beſondere Forderungszettel aufgeſtellt . Sind öffent -
lihe Kafen umlagepflichtig , ſo hat ihnen der Rechner einen ge⸗
nauen Forderungszettel aus dem Umlageregiſter zu fertigen . Ein
ſolcher Forderungszettel hat zu enthalten : Tag und Nummer der
Genehmigung des Voranſchlags durch die Staatsbehörde , das be⸗
rechnete Geſammtbedürfniß , das Geſammtſteuerkapital , den Um⸗
lagefuß , das Steuerkapital des Umlagepflichtigen und den darauf
fallenden Umlagebeitrag .

Von der Rechnung .

§ . 17 .

Außer dem Kaſſebuch hat der Rechner die Rechnung ( das
Hauptbuch ) zu führen , in welche alle Einnahms - und Ausgabs —
poſten nach beſtimmten Abtheilungen , Haupt - und Unterrubriken

einzutragen ſind .
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Von der Rechnung . 19

Die Ueberſchriften der Abtheilungen können in der Rechnung

durchgängig weggelaſſen werden ; auch die der Haupt - und Unter —

rubriken müſſen nur , wenn eine Einnahme oder Ausgabe darin

vorkommt , eingetragen , und brauchen , wenn die Poſten ſich auf

mehrere Seiten erſtrecken , nicht auf jeder Seite wiederholt zu

werden .

Andere Abtheilungen und Hauptrubriken als jene , welche die

Anlage A. enthält , Dürfen niht gebildet , wohl aber koͤnnen nach

Bedürfniß andere Unterrubriken eröffnet werden .

Wenn der Geſammtbetrag der Einnahme oder Ausgabe in

einer Hauptrubrik des Voranſchlags die Summe von 100 fl.

nicht überſteigt , ſo kann der Gemeinderath und Ausſchuß beſtim —

men , daß die Ausſcheidung in die einzelnen Unterrubriken unter —

bleibe .

Gebäude und Liegenſchaften mit Inbegriff der Almenden,

ſind , auch wenn ſie kein Erträgniß abwerfen , in der Rechnung

einzeln und mit Angabe ihres Steueranſchlags und des Grundes ,

aus welchem ſie keinen Ertrag ergeben , unter den entſprechenden

Unterrubriken des §. 3 aufzuführen , es ſey denn , daß ſtatt deſſen

der Gemeinderath für die Führung eines beſonderen Verzeich —

niſſes dieſes liegenſchaftlichen Vermögens geſorgt hat , auf deſſen

Einträge alsdann in der Rechnung ſpeziell zu verweiſen iſt .

1) Während die frühere Rechnungsanweiſung durchgängig das

Wort „ Hauptbuch “ gebrauchte und dieſe Bezeichnung ihrem fünften

und wichtigſten Abſchnitte voranſtellte , den Ausdruck „ Rechnung “

aber nur in Klammer beifügte , erſcheint hier letzterer Ausdruck

als der maaßgebende und das Wort Hauptbuch iſt nur eingeklam⸗

mert , um auf die frühere Bezeichnung Bezug zu nehmen .

Der Unterſchied zwiſchen Hauptbuch und Rechnung liegt allein

darin , daß das Hauptbuch , wie das Kaſſebuch , die einzelnen Vor⸗

gänge im Laufe des Rechnungsjahres aufnimmt und ſie in die

Abtheilungen und Rubriken einreiht , die bei der Rechnung erſt

am Schluſſe des Rechnungsjahres , nachdem alle in einer Rubrik

zu verrechnenden Poſten befannt und die Belege darnach geordnet

ſind , ausgefüllt und dann auch ſogleich abgeſchloſſen werden .

Daraus folgt , daß zur Führung des Hauptbuchs nur der

Rechner ſelbſt oder ein ſtändiger Gehülfe und kein Anderer berufen

werden kann , denn es iſt wohl nicht möglich , daß ein Rechnungs —

verſtändiger Tag für Tag in die Wohnung deg Rechners kommt ,

um das Hauptbuch nach den Vorgängen des Tages zu vervoll⸗

ſtändigen .
Hat der Rechner hinreichende Keuntniß im Rechnungsweſen ,

um ſeine Rechnung ſelbſt ſtellen zu können , dann wird er wohl

daran thun , dieſelbe im Laufe des Jahres durch Führung des
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Hauptbuchs ſo vorzubereiten , daß er am 34. Dezember feine Bücher
abſchließen und in kurzer Zeit vorlegen fann .

Gehen dem Rechner die Kenntniſſe zur Führung des Haupt⸗
buchs ab — und die Erfahrung hat bewieſen , daß dies leider
in den meiſten Gemeinden der Fall iſt —, ſo wird er den Ge-
meinderath und Ausſchuß bitten , ihn von der Verbindlichkeit zur
Führung des Hauptbuchs zu entbinden ( §. 18) . Die Einrichtung ,
wie ſie durch die Rechnungsanweiſung von 1844 getroffen wurde ,
daß die Hauptbuchseinträge längſtens alle drei Monate durch einen
Rechnungsverſtändigen gefertigt werden mußten , wenn der
Rechner die dazu erforderliche Kenntniß nicht beſaß , war weniger
nützlich , als koſtſpielig und ſie war es hauptſächlich , die den Sturm
gegen die Rechnungsanweiſung im Ganzen hervorgerufen hat .
Ohne es zu wollen , hat ſie den Gemeinden eine neue bedeutende
Laſt aufgebürdet , indem ſie durch die Beſtimmung der Hauptbuchs⸗
führung die Rechnungsſtellkoſten oft um das Drei - und Vierfache
vermehrte .

Indem alſo die neue Rechnungsanweiſung die Beſtimmung
über die Art der Rechnungsführung dem Ermeſſen des Gemeinde —
raths und Bürgerausſchuſſes anheim gab , hat ſie nicht nur einen
Theil der Beſchwerden hinſichtlich des Koſtenaufwands gehoben ,
ſondern auch Plakereien für den Rechner beſeitigt und Erleich —
terungen an deren Stelle geſchaffen . Weitere Erleichterungen
liegen , wie wir weiter unten berühren werden , in der Verein —
fachung des Syſtems und in dem obigen Paragraphen , welcher
beſtimmt , daß die laſtige Wiederholung der Rechnungsabtheilungen ,
Haupt⸗ und Unterrubriken , wenn ſich die Einträge auf mehrere
Seiten erſtrecken , unterbleiben und daß , wenn der Geſammtbetragder Einnahmen oder Ausgaben in einer Hauptrubrik des Voran —
ſchlags die Summe von 100 fl. nicht überſteigt , von dem Ge -
meinderath und Ausſchuſſe die weitere Ausſcheidung in Unter⸗
rubriken erlaſſen werden kann .

Uebrigens wird ein Rechnungsſteller , dem an der Form der
Rechnung gelegen , weder von der einen , noh andern Beſtimmung
Gebrauch machen , von der erſteren wenigſtens nur in ſo ferne ,
als er die jeweilige Wiederholung der Abtheilungen und Haupt⸗
rubriken vermeidet , dagegen aber die Unterrubriken mit Beifügungder Ziffer der Abtheilung und Rubrik ( §) kurz wiederholt , wie
dies in dem Rechnungsformulare Beilage I geſchehen iſt .

Der Verfaſſer hat die Ueberzeugung , daß faſt durchgängig ,
die größeren Städte ausgenommen , die Stellung der Rechnung
nach umlaufenem Rechnungsjahre beſchloſſen werden wird . Eine
weitläufige Auseinanderſetzung - der bei Aulage und Führung des
Hauptbuchs zu befolgenden Regeln würde deshalb und da ohne -
dies durch die Vereinfachung des Rubrikenſyſtems die früheren
Schwierigkeiten gehoben ſind , keinen Werth haben .

2) Die Ueberſchriften der Abtheilungen find nur einmal , näm —
lich da, wo eine Abtheilung anfängt , beizuſetzen . „ Die Haupt⸗
und Unterrubriken müſſen nur dann , wenn eine Einnahme oder
Ausgabe darin vorkommt , in der Rechnung vorgeführt werden .
Dieſe Regel erleidet eine Ausnahme : a) bei ſolchen Einnahmen
oder Ausgaben , welche nach einem Maaßſtabe beurtheilt werden
müſſen , der in einer früheren Rechnung niedergelegt iſt , wenn
dieſe Einnahmen oder Ausgaben auch nicht jedes Jahr wieder —
kehren . 3. B. bel Bürgereinkaufsgeldern , bei Grundzinſen , die
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nicht alle Jahre verfallen u. ſ. w. — Bei allen ſolchen Poſten

müſſen die Anhaltspunkte zu ihrer Beurtheilung von einer Reh -

nung in die andere übergehen wid in Den betreffenden Rubriken

dargeſtellt werden ; b) wenn ſtändige Einnahmen oder Ausgaben

in ihrem Laufe unterbrochen werden , wenn z. B. ein Pachtzins

jährlich zu erheben iſt , der durch den Verkauf des Pachtgegen —

ſtandes abfällig wird . In dieſem Falle iſt der Vorgang in der

Rechnung zu erwähnen , wenn auch keine Einnahme oder Ausgabe

in der Rechnung erſcheint ; c) bei Grundſtockseinnahmen und Aus⸗

gaben , welche aus der vorigen Rechnung in die betreffenden Rubri⸗

ken der neuen Rechnung übertragen werden ( §. 22) , wenn ſolche
Ueberträge Statt finden .

3) Wenn im Aufange des §. geſagt iſt , daß der Rener

außer dem Kaſſebuch die Rechnung ( das Hauptbuch ) zu führen

habe , ſo kann daraus nicht gefolgert werden , daß , wie beim Kaſſe⸗

buch , die Führung eigenhändig zu geſchehen habe . Früher war

dies ansdrücklich vorgeſchrieben und eine Ausnahme wurde nur

mit Genehmigung der Abhörbehörde geſtattet . Jetzt , wie früher ,

iſt die eigenhändige Führung der Rechnung als völlig zwecklos

zu betrachten ; die Hauptſache iſt , daß das Kaſſebuch pünktlich ge⸗

führt und die Einnahmen und Ausgaben bei der Rechnungsſtel⸗
lung in den richtigen Rubriken untergebracht werden . Erſteres
läßt ſich nur erwarten , wenn eine und dieſelbe Hand die von ihr

beſorgten Vorgänge , ſo bald fie Statt finden , einſchreibt ; Letzteres

wird ohne Nachtheil durch Dritte eben ſo gut und meiſtens noch

beſſer geſchehen , als durch den Rechner ſelbſt .

4) Hinſichtlich der Darſtellung Der Gebände und Liegenſchaften

wird dem Rechner empfohlen , dieſe immer einzeln in der Rechnung

ſelbſt zu verzeichnen , und nur dann ein beſonderes Verzeichniß zu

führen , wenn die Liegenſchaften in großer Anzahl vorhanden , oder

wenn ſie zuſammen auf eine und dieſelbe Weiſe benutzt oder wenn

vorausſichtlich wenig oder keine Aenderungen in dem Beſitze , der

Kulturart , der Benutzungsweiſe u. ſ. w. in dem Zeitraum , für

welchen das Verzeichniß geführt wird , eintreten . Sind diefe Be -

dingungen vorhanden , dann wird das Verzeichniß zur Abkürzung

und Vereinfachung der Rechnung beitragen , außerdem aber wäre ,

da eine ſolche geſonderte Liegenſchaftsbeſchreibungjeweils für —10

Jahre , je nach dem Bedürfniß und der Beſtimmung des Gemeinde —

raths , angelegt wird , durch das häufige Abändern der Einträge

und durch jährliches Ab- und Zuſchreiben im Flächenmaaße , dem

Steuerkavitale ze. eine Verwirrung in der Darſtellung Der Liegen -

ſchaften zu befürchten , die auf die Rechnung ſelbſt nachtheilig zu—

rückwirken könnte .
Wird die Beſchreibung der Liegenſchaften nicht in der Neh -

nung ſelbſt geliefert , dann hat der Gemeinderath dafür zu

ſorgen , daß ein beſonderes Verzeichniß gefertigt werde , welches

dem Rechner entweder am Anfange oder am S

nungsjahres , je nachdem derſelbe ſeine Rechnung zu führen hat

( F. 18 ) , zuzuſtellen iſt .
In daſſelbe Verzeichniß können auch die Berechtigungen und

Verbindlichkeiten ( Laſten ) der Gemeinde aufgenommen werden .

In der Anlage G. ift die Form deg Liegenſchaſtsverzeichniſſes

ausgeprägt . Zu demſelben wird noch bemerkt :

a) Die Gebände und Liegenſchaſten werden , gleichviel , ob ſie

einen Ertrag abwerfen oder nicht , in der Reihenfolge

chluſſe des Rech⸗
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beſchrieben , wie ſie in der Rechnung nach §. 3 der Rubriken —
ordnung aufgeführt werden müßten , alſo

1. Gebäulichkeiten ,
2. Aecker ,
3. Wieſen ,
á. Weinberge ( Reben ) ,
5. Gärten ,

Baumpflanzungen ,
Waldungen ,

Steinbrüche , Sand⸗ , Leimen - und Torfgruben , Zimmer —
und andere Plätze ,

9. Berechtigungen ( Grundgefälle , Weidberechtigungen ,
Zehnten w. f. . ) —, inſoferne dieſe im Steuerkata —
ſter laufen .

Bei jedem einzelnen Stücke iſt ſo viel leerer Raum zu laſſen ,
daß etwaige Aenderungen nachgetragen werden können .

Wenn das Steuerkapital dieſer einzeln abzuſchließenden
Titel berechnet und zuſammengeſtellt iſt , ſo werden die
Verbindlichkeiten ( Laſten ) der Gemeinde mit ihrem Steuer —
anſchlag dargeſtellt .
Wird das Verzeichniß jedes Jahr neu aufgeſtellt , ſo dient
der Stand vom letzten Dezember des vorhergegangenen
Jahres zur Grundlage . Die Veränderungen , welche ſich im
Laufe des Rechnungsjahres ergeben , müſſen aus dem Ver —
zeichniſſe erſichtlich ſeyn .

c) Bei ſämmtlichen Gebäuden und Liegenſchaften iſt der Steuer —
anſchlag , bei Erſterem außerdem auch der Brandverſiche —
rungsanſchlag anzugeben . Jedes Jahr wird der Steueranſchlag
nach dem Steuerzettel — der Brandverſicherungsanſchlag
nach den Einſchätzungstabellen berichtigt , beziehungsweife
ergänzt . Sind im Laufe des Jahres Veränderungen yor -
gekommen , die in dem Steuerzettel noch keine Berückſich⸗
tigung gefunden Haben , fo iſt der muthmaßliche Betrag des
Steuerkapitals einſtweilen und bis das Steuerkapital beim
Ab⸗ und Zuſchreiben ermittelt wird , in Anſatz zu bringen ,
da deſſen Betrag wegen der Richtigſtellung des Vermögens —
ſtandes nicht unberückſichtigt bleiben darf .

d) Jedem einzelnen Stücke iſt entweder die Seite der Rechnung
beizufügen , wo ſich der Ertrag deſſelben in Einnahme
findet , oder es ift anzugeben , warum das Stü feinen Cr -
trag abwirft . In der Rechnung wird überall , wo ſich der
Ertrag von Gebäuden , Grundſtücken oder Berechtigungen
findet , auf die Ziffer ( . ⸗3. ) des Liegenſchaftsverzeichniſſes
Bezug genommen .

§. 18 .

Von der Verbindlichkeit der Führung der Rechnung im Laufe
des Jahres ( des Hauptbuchs ) kann der Rechner vom Gemeinde —

rath und Ausſchuß entbunden und damit die Stellung der Rech—
nung erſt nach abgelaufenem Rechnungsjahr zugegeben werden .

S . Anmerkungen zu §. 17.
Der Gemeinderath und Ausſchuß haben die Abhörbehörde von

dem gefaßten Beſchluſſe in Kenntniß zu ſetzen .

OND

b —
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§. 191

Der Rechner kann für ſich ein Abrechnungsbuch nach der

Form der Quittungsbüchlein fuͤhren ; daſſelbe dient jedoch nur

zu ſeinem Privatgebrauch und bildet keinen Beſtandtheil der

Gemeinderechnung .
S. Aumerkungen zu §. 16. č

§. 20

Die Rechnung enthält Felder für die Schuldigkeit ( Soll ) ,
die Zahlung ( Hat ) und den Rückſtand .

In das Feld der Schuldigkeit werden ihrem ganzen Betrage

nach alle Poſten eingetragen , welche die Gemeindekaſſe in dem

Rechnungsjahr einnehmen und ausgeben ſoll ; in das Feld der

Zahlung kommen alle Poſten , welche die Gemeindekaſſe wirklich

eingenommen und ausgegeben hat .

Was weniger eingenommen oder ausgegeben wurde , als ein —

genommen oder ausgegeben werden ſollte , alſo der Unterſchied

zwiſchen Schuldigkeit und Zahlung , wird beim Abſchluß in das

Feld des Rückſtandes geſetzt .
1) Bei dem Eintrage der Schuldigkeit ( Soll ) wird auf die

Beilage hingewieſen , in welcher der Eintrag ſeine Begründung
findet ; beim Ei intrage der Zahlung ( Hat ) it die Seite des Kaſſe⸗
buchs anzugeben , auf welcher der Betrag verrechnet iſt . In das
Feld der Schuldigkeit wird immer nur der ganze Betrag einer

Einnahme oder Ausgabe von ein und derſelben Gattung und Bei —

lage eingetragen , wogegen bei der „ Zahlung “ und dem „Reſt “
die einzelnen Perſonen und Poſten aufgeführt werden, wenn nicht

nach §. 22 und 23 vorgezogen wird , die Einträge in das „ Dat “
ebenfalls nur m der Geſammtſumme der geleiſteten Zahlungen
zu beſorgen . Die Einträge in die Spalte „Reſt “ ſollten ſtets die
Namen der einzelnen Schuldner und Gläubiger und die einzelnen

Schuldigkeiten nachweiſen .
2) In das Feld der Schuldigkeit werden die im Laufe des

Rechnungsjahres einzunehmenden oder auszugebendenPoſten über⸗

tragen , wenn ſie auch nicht wirklich eingenommen oder ausgegeben
wurden . Zu dieſen Poſten gehören auch jene Schuldigkeiten , deren

Beſtand und Betrag bekannt , von denen aber nicht gewiß it , ob
ſie im Laufe des Rechnungsjahres getilgt werden . Dieſer Satz

bezieht ſich namentlich auf bie Schuldkapitalien , welche die Ge—
meinde zu o oder zu zahlen hat und von welchen behauptet
werden Hune daß ſie ert danu in das Soll der Rechnung auf —

zunehmen ſeyen , wenn ſie heimbezahlt werden ſollen . Hinfichtlich
dieſer Kapitalien findet die Vorſchrift der §§. 22 und 24 der

Rechnungsanweiſung Auwendung . Die Kapitalien gehören zu ten

Ausſtänden des Grundſtocks und werden als fole wie die fau -

fenden Einnahmsrückſtände von Rechnung zu Rechnung übertragen ,



Von der Rechnung .

ſo lange ſie nicht bezahlt ſind . Selbſt wenn ſie in Terminen
fällig und daher vielleicht erſt mehrere Jahre ſpäter bezahlt wer -
den , gehören fie in das Soll des Rechnungsjahres , in welchem
das Kapital ausgeliehen oder verwieſen , ein Güterſtück verkauft ,
eine Berechtigung abgelöst wurde u. ſ. w. Was in dieſer Be —
ziehung von den verwieſenen Kapitalien im §. 24 geſagt iſt , muß
natürlich auch von den urſprünglichen Kapitalien gelten .

SE 2 .

Die Rechnung zerfällt in die Darſtellung der Einnahmen
und Ausgaben

I. yon früheren Jahren ,
II . vom laufenden Jahre ,

III . der uneigentlichen und

IV . der Grundſtockseinnahmen und Ausgaben .
Es beſteht für alle Einnahmen und Ausgaben nur eine Ver —

rechnung und nur eine Kaſſe .
Der Stand des Grundſtocks wird entweder in der Rechnung

ſelbſt oder am Schluſſe derſelben berechnet und dargeſtellt .
1) Obwohl die frühere Rechnungsanweiſung ein Syſtem auf⸗

ſtellte , das ſich unmittelbar an den Geiſt der Gemeindeordnung
anſchließen ſollte , ſo hat doch die Ausführung gezeigt , daß dies
nicht nur nicht der Fall war , ſondern auch eine Maſſe von Schwie⸗
rigkeiten , Widerſprüchen und Zweifeln der Durchführung des Ey -
ſtems entgegen ſtand . Namentlich war dies bei der Ausſcheidung
des Grundſtocksvermögens und bei der Abtheilung der Einnahmen
in „Einkünfte “ und „ Umlagen und Erlöſe “ der Fall . In der
neuen Rechnungsanweiſung ſind alle dieſe Schwierigkeiten voll —
ſtändig beſeitigt , ohne daß auf der anderen Seite irgend eine Ge-
fahr für die Darſtellung der verſchiedenen Einkommens - und Ver⸗
mögenstheile zu befürchten wäre . Der Grundſtock wird wie früher
von den laufenden Einnahmen und Ausgaben getrennt gehalten ;
die Letzteren zerfallen in die Abtheilungen von früheren Jahren ,
vom laufenden Jahre und in die Darſtellung der uneigentlichen
Beträge . Nur iſt bei den Einnahmen und Ausgaben des laufen -
den Jahres : ( I ) die Trennung in reine Einkünfte und in Umlagenund Erlöſe und die damit zuſammenhängenden Laſten unterblieben ,
und zwar mit Recht , denn der Zweck , welcher dieſer Trennung
vorſchwebte , wurde nicht erreicht , weil z. B. bei einer Gemeinde ,
welche Naturalien zu beziehen und zu leiſten hatte , immer wieder
eine beſondere Berechnung geſertigt werden mußte , um den Betragder wirklichen Jahreseinnahme und Ausgabe zu erfahren , und
weil ferner einzelne Arten von Einnahmen oder Ausgaben in den
Rubriken , welche die frühere Rechnungsanweiſung vorſchrieb , nicht
untergebracht werden konnten , wie ich ſchon in meinem Handbuch
vom Jahre 1846 nachgewieſen habe .

Mit dem in dieſem Paragraphen enthaltenen Syſteme und der daſ —
ſelbe begleitenden Rubrikenordnung iſt dieſem weſentlichen Mangel der
früheren Rechnungsanweiſung abgeholfen und es werben damit
alle Wünſche befriedigt ſeyn , die ſich in den Schranken des Mig-
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lichen hielten . Die neue Eintheilung nähert ſich jener tes Staats -

rechnungsweſens , das ſich als muſterhaft bewährt hat . Warum

ſollte es keine Nachahmung in dem Rechnungsweſen der Gemeinden

finden , die mit einem großen Theil ihrer Einrichtungen und Ver⸗

hältniſſe das Bild des Staats im Kleinen wiedergeben ?
Dem Rechner kann es nun nicht mehr ſchwer fallen , die Natur

jedes einzelnen Einnahms - oder Ausgabspoſtens herauszufinden .
Er fragt ſich nur :

a) iſt der Poſten aus dem früheren Rechnungsjahre in das

neue übergegangen ? Die vorhergehende Rechnung , von

welcher die Rückſtände gleich am Anfange des Rechnungs —
jahres in die neue Rechnung übertragen werden , gibt ihm
hierüber Aufſchluß und bezeichnet ihm den Ort , wohin ein

ſolcher Poſten zu verweiſen iſt .
( Rubrik §§. 2 und 17 bei den laufenden — und die einzelnen

Rubriken §§. —16 , beziehungsweiſe 32 —38 bei den Grundſtocks⸗

einnahmen und Ausgaben . )
Vergl . §. 22 der Rechnungsanweiſung .
Solche Poſten , welche zwar aus früheren Jahren herrühren ,

bisher aber noch nicht in der Rechnung aufgenommen waren ,
werden unter den Ergebniſſen des laufenden Jahres vorgetragen .

b) Sft der Poften eine uneigentliche Einnahme oder Ausgabe ?
—Hierzu gehören alle jene Beträge , welche den Kaſſebe —
ſtand blos vorübergehend ändern , alſo Einnahmen , denen
eine Ausgabe oder Ausgaben , denen eine Einnahme ent⸗

ſpricht . Vergl . unten §. 25 und Erläuterungen zum Rech —

nungsformular §§. 8 und 31 , wo derartige Einnahmen
und Ausgaben naher bezeichnet ſind .

c) Betrifft die Einnahme oder Ausgabe den Grundſtock ? Im

§. —16 und 32 —38 find die Poften genannt , welche für
den Grundſtock verrechnet werden müſſen .

Da hiernach die frühere Unterſcheidung der Kapitalien und

Liegenſchaftserlöſe in Wirthſchafts - und Grundſtocksbeſtandtheile
wegfällt , ſo werden dem Rechner in der Anwendung der Rubriken —

ordnung bezüglich der gedachten Gegenſtände keine Zweifel übrig
bleiben .

2) Daß für alle Einnahmen und Ausgaben nur eine Ber -

rechnung und nur eine Kaſſe beſtehen dürfe , iſt eine Beſtimmung ,
die von wielen Gemeinden mißverſtanden worden ift . CEs foll da-
mit nur gefagt werden , daf eine Trennung der Rechnungsabthei —
lungen in einzelne Rechnungen , z. B. die Führung einer beſon⸗
deren Grundſtocksrechnung , nicht Statt finden dürfe . Ob für

einzelne Arten von Gemeindeausgaben und Einnahmen beſondere
Rechnungen neu angelegt werden ſollen , darüber gibt der §. 29
die Vorſchrift , daß auf Autrag des Rechners der Gemeinderath
und Ausſchuß die Führung ſolcher Rechnungen anzuordnen haben .
Wo ſie bereits eingeführt ſind , können ſie ohne weitere Beſchluß —

faſſung fortgeführt werden . In dem Vorberichte ( Eingang ) zur
Hauptrechnung iſt ſolcher Theilrechnungen zu erwähnen .

Weſentlich verſchieden von dieſen Theilrechnungen ſind die . g.
Nebenrechnungen , welche Einnahmen und Musgaben enthalten ,
von denen die Abhörbehörde keine Kenntniß erlangen ſoll . Der —

artige Nebenrechnungen ſind verboten .

3) Die Berechnung des Grundſtocksbeſtands iſt entweder in
der Rechnung ſelbſt oder am Schluſſe derſelben aufzuſtellen . In
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der Rechnung ſelbſt kann ſie, wenn die Grundſtockseinnahmen unb
Ausgaben einer Gemeinde nicht bedeutend und einfach ſind , am
Schluſſe des §. 38 , oder vielmehr am Schluſſe der Rechnungs —⸗
abtheilung IV. gefertigt werden . In dem Rechnungsformular W.
iſt die eine , im Formular F. die andere Art der Grundſtocks —
berechnung gewählt .

Der Standpunkt , von dem aus die Frage nach den Grund —
ſtocksbeſtandtheilen in der Rechnungsanweiſung von 1844 beurtheilt
wurde , iſt in der neuen Rechnungsanweiſung verlaſſen worden .
Dieſe fragt nicht mehr darnach , ob ein Kapital zu Zwecken der
Gemeindewirthſchaft , d. h. blos zur Beſtreitung der laufenden Be —
dürfniſſe oder Behufs der Vermehrung des Gemeindeeinkommens

aufgenommen oder abgetragen wurde und ſchließt ſich inſoferne
ganz den Beſtimmungen des §. 119 der Gemeindeordnung an,
welcher im Allgemeinen ausſpricht , was zum Grundſtocksvermögen
gehöre und namentlich die Schuldentilgung hervorhebt , welche mit
Beſtandtheilen des Grundſtocks vollzogen werden kann und darf .

Hierdurch iſt die Ausmittlung des Grundſtocksvermögens ihrer
bisherigen Schwierigkeiten enthoben und die ganze Berechnung
beruht nur noch auf der Frage : wie viel beträgt das Grundſtocks —
vermögen am Schluſſe des vorigen Jahres , welche Einnahmen
ſind demſelben im laufenden Jahre zugewachſen ( §. —16 ) , welche
Ausgaben wurden aus Grundſtocksmitteln und zur Vergrößerung
des Grundſtocks beſtritten (§. 32 —38 der Rechnungsanweiſung ) .

Es kann nun allerdings der Fall eintreten , daß von den Grund —
ſtocksbeſtandtheilen an die Gemeinde ſelbſt zur Erfüllung der Zwecke
des bürgerlichen Verbandes abgetreten wurden . Das mit der
früheren Rechnungsanweiſung ausgegebene Formular einer Grund —
ſtocksberechnung führt einen ſolchen Fall an , behandelt ihn aber
nicht ganz richtig . Wenn zur Anlegung eines Begräbnißplatzes
zwei Morgen Acker verwendet werden , wie in jenem Formular
vorausgeſetzt iſt , ſo muß der Werth derſelben unter den Einnah —
men erſcheinen und als Verwendung auf den Begräbnißplatz wieder
verausgabt werden , indem die bloße Ab- und Zurechnung in der
Grundſtocksdarſtellung unrichtige Rechnungsergebniſſe liefern würde .

Zu wünſchen wäre , daß das . Gr . Miniſt , des Innern über die Be —
rechnung des Grundſtocks - Vermögens - Beſtands eine beſondere Be —
lehrung erſcheinen ließe , welche die verſchiedenartigen , ſeit Ein —
führung der Gemeindeordnung aufgeſtellten Berechnungen endlich
auf eine ſichere , unbeſtrittene Grundlage zurückführen würde , denn
die bisher gefertigten Darſtellungen können nach der neuen Rech —
nungsanweiſung keine Geltung mehr finden .

Da es ſich hierbei um Umlagen zur Ergänzung des Grund —
ſtocksvermögens handelt , ſo würde dem Mangel wohl noch beſſer
durch eine Begriffsbeſtimmung auf geſetzlichem Wege abgeholfen
und damit die verſchiedenen Anſichten von den Grundſtockstheilen
für immer vereinigt werden .

4) Bei Berechnung der Einnahmen und Ausgaben Behufs
des Grundſtocksbeſtandes wird nicht das Soll , ſondern das Hat
zu Grunde gelegt .

NODA

Diejenigen Einnahms - und Ausgabspoſten , welche aus

der Rechnungsabtheilung . , II . und III . der Vorrechnung im
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Rückſtand laufen , ſind nach ihrer dortigen Reihenfolge , mit An —

gabe der Namen der Schuldner , beziehungsweiſe der Gläubiger ,
des Entſtehungsgrundes und der einzelnen Beträge unter §§. 2

und 17 aufzuführen .

Die Rückſtände der Einnahmen dürfen auch ſummariſch unter

Hinweiſung auf beizulegende Rückſtandsliſten , welche die Form

von Einzugsregiſtern erhalten , im Uebrigen aber den eben be —

zeichneten Erforderniſſen entſprechen müſſen , eingetragen werden .

Die Rückſtände des Grundſtocks ſind unter den betreffenden

einzelnen Rubriken deſſelben , jedoch ſo darzuſtellen , daß ſie von

den laufenden Einnahms - und Ausgabspoſten getrennt gehalten
werden .

1) Die hierin liegenden Abänderungen Der früheren Meh -

nungsanweiſung werden dem Rechner willkommen ſeyn .

Früher war Vorſchrift , daß die Rückſtände aus der vorigen
Rechnung in alphabetiſcher Reihenfolge in die neue Rechnung über⸗

tragen werden mußten , eine Vorſchrift , die zwar das Nachſuchen
nach den einzelnen Schuldnern erleichterte , die aber dem Rechner
doppelte Arbeit verurſachte , indem er zuerſt ſämmtliche Rückſtands—⸗
poſten auf ein beſonderes Blatt ausziehen , dieſelben dann nach dem

Alphabet ordnen und in das neue Hauptbuch übertragen mußte .
Jetzt werden nach der Ordnung , wie die Schuldigkeiten in der

vorigen Rechnung im Rückſtand laufen , alſo zunächſt aus der

Rechnungsabtheilung . , die Namen der Schuldner , beziehungsweiſe
Gläubiger , mit Angabe der einzelnen Schuldpoſten und des

Forderungstitels ausgezogen , wobei jedoch die Schuldigkeiten ,
welche unter . - Abtheilung IV. lauſen , nicht mitgerechnet werden .
Jedem Schuldner wird ein Feld eröffnet , in welches die einzelnen
Schuldigkeiten nach ihrer Folge in der Vorrechnung eingeſchrieben
werden .

Statt des Uebertrags in die Rechnung können die Einnahms⸗
rückſtände auch ſogleich beim Rechnungsſchluß in eine beſondere
Rückſtandsliſte eingetragen werden , welche in folgende Spalten
eingetheilt wird :

1) Ordnungszahl ;
2) Namen der Schuldner ;
3) Forderungstitel ;
4) Rechnungsſeite , auf welcher der Rückſtand in der vorigen

Rechnung zu finden iſt ;
5) Betrag des Rückſtands :

a) einzeln ,
b) zuſammen .

6) Zahlungen im Monat :
Januar , Februar u. ſ. w.
( Für jeden Monat wird eine beſondere Spalte ersffnet , in
welche die Zahlungen eingetragen werden . )
Geſammtbetrag der Zahlungen ;
Reſt .0
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Am Schluſſe des Monats werden die einzelnen Zahlungen
zuſammengerechnet und ſummariſch in das Kaſſebuch übertragen .
Vergl . §. 6.

2) Wird ein Einnahmsrückſtand durch Nachlaß , Abgang oder
Verluſt abfällig , ſo darf er nicht aus der neuen Rechnung weg —
gelaſſen werden , er wird vielmehr indie Rückſtandsliſten mit einer
kurzen Bemerkung ( Abg. ) und in der Rechnung in das Hat der Ein —
nahme geſtellt , und unter §. 22 zur Ausgleichung verausgabt ,
wobei in der Einnahme auf die Ausgabe und in der Ausgabe
auf die Ginnahme unter Anführung der betreffenden Nedmungs -
feite Bezug zu nehmen ift.

Soll dagegen ein Ausgabspoſten aus irgend cinem Grunde
nicht bezahlt , ſondern aus der Rechnung entfernt werden , ſo wird
derſelbe in das Hat der Ausgabe geſetzt und zur Wettſchlagung
unter §. 7 vereinnahmt . — Obige Verrechnungsweiſe iſt bei allen ,
auch bei den laufenden und Grundſtockseinnahmen zu vollziehen ,
bei den Rückſtänden aber auch deswegen , um die Uebereinſtimmung
der übertragenen Summe mit jener des Geſammtrückſtandes in
der vorigen Rechnung nachzuweiſen , zu welchem Behufe der Rubrik
vorausbemerkt wird , was unter jeder der Rechnungsabtheilungen
. , II . und III . beim Abſchluſſe im Rückſtand geweſen ſey. ( Vergl .

Rechnungsformular . ) :

3) Vei alfen Grundſtockseinnahmen und Ausgaben , von wel -
chen Rückſtände von der vorigen — in die neue Rechnung zu
übertragen ſind , werden zwei Unterrubriken gebildet : a) aus vo—
riger Rechnung ; b) vom laufenden Jahre . Jede Unterrubrik wird
für ſich abgeſchloſſen . Dieſe Trennung muß ſelbſt dann durchge —
führt werden , wenn ganz gleichartige Gegenſtände von zwei Jahren
zuſammen verrechnet werden könnten , z. B. bei Pachtzinſen von
verpachteten Bürgergenußtheilen in den Fällen des §. 34 des

Bürgerrechtgeſetzes .

§. 23 .

Die Einträge in die Rechnung müſſen enthalten die Bezeich —

nung der Perſonen , an welche und von welchen Zahlung geleiſtet
wird , die Größe der Summe , eine kurze Angabe des Gegen —

ſtandes und , wo es nöthig iſt , die Zeit der Zahlung , bei Zieler —

zahlungen auch die Zeit , für welche die Zahlung gilt , ſo wie

endlich die Verweiſung auf die Rechnungsbelege und das Kaſſe —

buch .
Die Einträge geſchehen auch hier in der Art , daß jeder

Poſten für ſich beſonders einzuſchreiben iſt .
Bei Einnahmen und Ausgaben jedoch , welche , wie Umlagen ,

Steigerungsgelder , Steuernachläſſe ꝛc. , alle oder wenigſtens eine

große Anzahl Schuldner oder Gläubiger betreffen , kann der

Eintrag auch der Geſammtſumme nach unter Bezug auf das

Einzugsregiſter , das Steigerungsprotokoll , das Abgangsverzeich —
niß ꝛc. , erfolgen .
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en Wo die Rechnung im Laufe des Jahres ( §. 17 ) geführt
wird , iſt dieſelbe längſtens mit dem Anfang des Rechnungsjahres

er anzulegen und es ſind die Rückſtände der vorigen Rechnung , ſo

y wie die ſtändigen Einnahms - und Ausgabspoſten ſofort zu über —

n⸗ tragen , die übrigen Einträge aber nach den obigen Beſtimmungen
E gu vollziehen und zwar im Soll , wenn die Anweiſung , im Hat ,

$- wenn der Eintrag in ' s Kaſſebuch erfolgt iſt .

È 1) Die Erforderniſſe der Einträge in die Rechnung ſind die⸗

a ſelben , twie fie unter §. 6 zu den Einträgen in das Kaſſebuch

ig aufgeführt fud , mit dem Unterfchiede , daß in der Rechnung die

i Angabe der Beit der Zahlung nur da, wo es nöthig ift, alfo nur

n, j 3. B. bei Kapitalzahlungen , bei Zielerzahlungen u. dergl . zu ge⸗

9 ſchehen hat — ebenfalls eine Vereinfachung gegen die frühere
i Rechnungsanweiſung , in welcher die Angabe des Zahlungstags
ik für alle Einträge vorgeſchrieben war .

en Unter „ Verweiſung auf die Rechnungsbelege “ iſt nicht die

l . Anführung deg Tags und der Nummer der Anweifung und Quit -
tung , fondern nur die Angabe der Beilagenummer ( §. 13 ) zu

E verſtehen . Bei folen Poten , welche ihre Begründung in einem

l — den früheren Rechnungen anliegenden Belege finden , iſt der
o⸗ Jahrgang und die Beilagenummer der betreffenden Rechnung an —
cD zugeben . -

e⸗ 2) „ Kurze Angabe des Gegenſtandes der Zahlung “ iſt ſowohl
N für das Kaſſebuch , als für die Rechnung vorgeſchrieben . Daraus
u läßt ſich nicht folgern , daß die Beſchreibung des Gegenſtandes in
$ der Rechnung ganz dieſelbe ſeyn müſſe , wie in dem Kaſſebuch ,

oder umgekehrt . Wenn z. B. Jemand Pachtzins zu zahlen hat ,
ſo genügt es , wenn in dem Kaſſebuch bei der Zahlung geſagt
wird „Ackerpachtzins für Martini 18 . . “ , während in der Rechnung

Z der Gegenſtand des Pachtes näher befHricben werden mug ( vergl .
s£ S. 47) . Unter „kurzer Angabe “ iſt nur zu verſtehen , daß der

Rechner alle Weitſchweifigkeit vermeidet und nur das in die Rech —
k nung aufnimmt , was zur Beurtheilung des Poſtens nothwen —
z dig ift.

e 3 ) Jeder ſtändige Poſten , ſo lange deſſen Zahlung nicht ein⸗
geſtellt iſt , ſodann jede — dem Rechner im Laufe des Rechnungs —⸗

z jahres zukommende Zahlungsanweiſung iſt in die Rechnung ein⸗

zutragen , ohne Rückſicht darauf , ob die Zahlung im Laufe des
Rechnungsjahres erfolgen wird oder nicht . Erfolgt die Zahlung

Y niht auf einmal , fondern in verſchiedenen Abtheilungen und Zei -
ten , fo wird jede einzelne Zahlung in der Rechnung vorgemerkt
und durch Hinweiſung auf die Seite des Kaſſebuchs begründet ,

l; beziehungsweiſe durch Belege nachgewieſen . Alle dieſe Zahlungen
zuſammen genommen und dem Soll entgegen gehalten , zeigen ,` ob und wele Summe in die Spalte „ Rückſtand “ aufzuneh —

y men fey.

8 4) Die in dem Voranſchlage aufgenommenen Beträge ſind
unter den einzelnen Rubriken innerhalb Linie der Rechnung und
beim Abſchluſſe des Letzteren das Rechnungsergebniß deſſelben in

Spalte 4 des Voranſchlags und wenn Ueberſchreitungen vorhan —

w
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den ſind , auch dieſe in Spalte 5 einzutragen . Voranſchlags —
Verordnung vom 29. November 1844 . Regierungsblatt Nr . 30.

Sm Uebrigen ſ. die Anmerkungen zu §. 6.

§. 24 .

Wird eine Forderung der Gemeinde an einen andern Schuld —
ner verwieſen , ſo findet eine bloße Umſchreibung auf ſeinen
Namen ſtatt ; treten aber mehrere Schuldner an die Stelle des

bisherigen einen Schuldners , ſo iſt deſſen Schuldigkeit ſammt
Zins an ſeiner Stelle als bezahlt auszutragen und als neue

Darleihen auf die Namen der neuen Schuldner in Schuldigkeit
( Soll ) und Zahlung ( Hat ) der Ausgabe und der Schuldigkeit
( Soll ) der Einnahme zu ſtellen .

1) Die Verweiſungen von Kapitalforderungen ſind dreierlei Mrt :
a) Verweiſungen aus einer Vermögenstheilung , Ueber —

gabe u. ſ. . ;
b) Verweiſungen , welche aus einer von dem Schuldner

freiwillig unternommenen Liegenſchaftsverſteigerung her —
vorgehen ;
Verweiſungen aus Zwangsverſteigerungen und Gant —
verweiſungen .

ii. Durch ſämmtliche Verweiſungen wird der Gemeinde ihre
i Kapitalforderung gekündigt , und es liegt fofort in ihrer Pflicht ,

die nöthigen Maaßregeln zur Sicherung ihrer neuen Forderung zu
ergreifen . Iſt die urſprüngliche Forderung durch Vormerkung im
Unterpfandsbuch geſichert , ſo bedarf es keiner weiteren Sicherheits —
maaßregeln , da das Pfandrecht auf dem Stück haften bleibt ( . . S.
2114 ) . Bei den Verweiſungen a und 5iſt zunächſt darauf zu
ſehen , daß der Kündigungszins , wenn ein ſolcher in der Schuld⸗
urkunde bedungen iſt , ihrer Forderung beigeſchlagen , beziehungs —
weiſe von dem Schuldner entrichtet werde . Die Kündigungszeit
iſt in der Regel auf ein viertel Jahr feſtgeſetzt , und der Tag der

i Kündigung wird won dem Tage an gerechnet , an welchem der
Gemeinde die Verweiſung zukommt . Bei den Verweiſungen e
kann kein weiterer Kündigungszins verlangt werden , da durch vor —
ausgegangene Handlungen , wenn nämlich die Gemeinde die Ber -
ſteigerung veranlaßt hat , eine thatſächliche Kündigung des Dar⸗
leihvertrags erfolgte .

2) Durch die Verweiſung wird das Kapital von dem urſprüng⸗
lichen Schuldner gleichſam heimbezahlt . Aus dieſem Grunde wäre
es zu wünſchen , daß nicht nur dann , wenn mehrere Schuldner
an Die Stelle des früheren treten , ſondern auch bei einem einzigen

i Schuldner , das verwieſene Kapital in das Hat geſtellt , und ſofort
als neuangelegt behandelt wird . Wo neben dem Kapital auch
rückſtändige Zinſen verwieſen und kapitaliſirt ſind , da muß dieſe
Verrechnungsweiſe auf jeden Fall eingehalten werden .
3 ) Die Verweiſungen ſind vor ihrem Vollzuge dem Gemeinde —

rath zur Prüfung und Genehmigung zuzuſtellen ( §. 15) , welcher
darauf die Einnahmsanweiſung desfrüheren Kapitals ertheilt , die
Obligation aber bis zur vollſtändigen Heimzahlung der verwieſe —
nen Beträge zurückbehält .

c —
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gs⸗ 4) Wird ein Kapital auf Termine verwieſen , ſo iſt der

30. Schuldner nicht gehalten , den Termin einzuhalten , ſondern er
kann zahlen , wann er will , und hat den Zins nicht bis zum Ver⸗

falltag , ſondern nach . R. S. 1187 nur bis zum Zahlungstage zu
entrichten , wenn nicht ausdrücklich bedungen wird , daß die Zieler

d⸗ auch zum Vortheil des Gläubigers gelten ſollen . Sind die Zinſen

en
den Verfallzielern ſchon beigeſchlagen , ſo werden ſie dem Schuldner
erſetzt , jedoch nur aus dem baaren Kapitalwerth .

es 5) Im Gantverfahren find die Zahlungen nach §. 835 der

mt
Prozeßordnung ohne Rückſicht auf die bedungenen Verfallzieler
ſogleich anzunehmen , da noch nicht verfallene Forderungen mit

ue dem Tage der Ganteröffnung fällig werden .

eit 6) Der Gläubiger iſt nach . . S. 1244 nicht ſchuldig , Zah—⸗

3 lungen aus mehr als einer Hand anzunehmen , und es ſtünde

eit hiernach in dem Willen des Gemeinderaths , die Zerſtücklung der

Forderungen nicht anzunehmen . Da aber der Gemeinde ein Berz

luſt dadurch zugehen könnte , wenn ſie den Einzug der verwieſenen
rt : Poſten einem aufgeſtellten Kurator überließe , auf deſſen Vermögen
er⸗ ihr kein Vorzugsrecht zuſteht , ſo dürfte dieſe geſetzliche Begünſti —

gung nur in ganz beſonderen Fällen und nur mit Vorſicht in

ter Anſpruch genommen werden .
er-

920 ;
it⸗ veue ; , ; 3 — : ;

Vorſchüſſe , welche die Gemeindekaſſe erhält , find in §. 8 im

zé Schuldigkeit ( Soll ) und Zahlung ( Hat ) der Einnahme und

it, ; SES 7 ; 5 , PARRA i. 3

zu gleichzeitig in §. 31 in Schuldigkeit ( Soll ) der Ausgabe , und

m ebenſo die Vorſchüſſe , welche die Gemeindekaſſe leiſtet , im §. 31
$z j
S in Schuldigkeit ( Soll ) und Zahlung ( Hat ) der Ausgabe und

zu gleichzeitig im §. 8 in Schuldigkeit ( Soll ) der Einnahme zu

5 ſtellen .
it 1) Die Vorſchüſſe ſind entweder verzinslich oder unverzinslich .

er Die verzinslichen Vorſchüſſe gehören zu den ausgeliehenen Kapi —

er talien , die unverzinslichen umfaſſen Prozeßkoſten in unentſchiedenen

c Klagſachen , überhaupt alle Auslagen , von denen entweder noch

r⸗ nicht gewiß iſt , ob ſolche der Gemeindekaſſe endgiltig zur Laſt

r⸗ bleiben , oder welche auf Rechnung Anderer erhoben und an den

2 Forderungsberechtigten abgeliefert werden .

2) Ueber die in Rechnung aufgenommenen Vorſchüſſe iſt eben

jZ fo gut , wie über die ſonſtigen Ausgaben , Beſcheinigung beizulegen ,
se und eine Ausnahme hiervon möchte nur in dem Falle zuläſſig
Y ſeyn , wenn es ſich um kleinere Beträge , als Portoauslagen u. . w.
n handelt , wofür die Belege bei den Mften bleiben müſſen .

5 3) Die Dekretur der Vorſchüſſe durch den Gemeinderath iſt

J eine doppelte : ſie hat ſich ſowohl über die Vereinnahmung , als
$ Verausgabung deutlich auszuſprechen .

z 4) Neber die eingenen Arten der Vorſchüſſe ſ. die Crläute -

i rungen zu den Rubriken §. 8 und 31.

e §. 26 .
8

Bei ſolchen Forderungen an die Gemeinde , welche Poſten
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aus verſchiedenen Rubriken enthalten , iſt dafür zu ſorgen , daß
entweder nach dieſen Rubriken geſonderte Forderungszettel ein —

gereicht , oder daß die Beträge nach den einzelnen Rubriken auf

dem Zettel ſelbſt entziffert werden ; der ſo entzifferte Zettel iſt

alsdann einem Eintrag als Beleg beizufügen und bei den übri —

gen Einträgen hierauf zu verweiſen .
Wenn alſo ein Forderungszettel von 20 fl. vorliegt , welcher

Poſten aus verſchiedenen Rubriken enthält , ſo wird auf demſelben
entweder bei jedem einzelnen Anſatze die betreffende Rubrik oder
am Schluſſe die Entzifferung auf folgende Weiſe beigeſetzt :

„ Von dieſen 20 fl. ſind verrechnet :
unter §. 18 a. . S . . . . . die Poſten 1, 7, 9 mit 2fl . 40 kr.

A SELT a N n an rAr Gt. 10 f 18 fr .
„ S. 27 h. AER „ 3,5 , 8 „ Ifl . 2Fr.

20 fl. —
Der Forderungszettel iſt immer dem der Rubrikenfolge nach

erſten Eintrage als Beleg anzuſchließen . Bei ſpäteren Einträgen
wird auf die Rechnungsſeite und Nummer zurückgewieſen , unter
welcher der Beleg für die Ausgabe zu ſinden iſt .

Vergl . §. 13.

YE

Der Redner ift befugt , ihm zugekommene Zahlungsanwei —
fungen und andere Belege , mwenn- er überhaupt Bedenfen dabei

oder insbeſondere Zweifel darüber Hat , unter welchen Rubriken

ſie zu verrechnen ſind , vor Stellung der Rechnung der Abhör —

behörde vorzulegen , damit ihm über die etwa nöthige Ergänzung
oder Verbeſſerung der Belege oder über die zu wählende Rech—
nungsrubrik Belehrung ertheilt werde .

Man kann ſagen , daß der Rechner jede vom Gemeinderath
ihm zukommende Anweiſung vollziehen muß . Wenn er alſo in

irgend einem Falle glaubt , die Anweiſung beruhe auf einem Irr —
thume , oder der angewieſene Poſten eigne ſich nicht zur Ueber —
nahme auf die Gemeindekaſſe , ſo kann er zwar dem Gemeinderath
desfalls Vorſtellungen machen , oder auch bei der Abhörbehörde
ſich über die Richtigkeit ſeiner Anſicht verläſſigen , aber der Vollzug
der Anweiſung darf dadurch nicht gehindert werden .

Der Rechner wahrt ſich vor Nachtheil , wenn er die ihm auf —
kommenden Bedenklichkeiten gegen den Vollzug einer Anweiſung
dem Gemeinderath zur Erwägung anheim giebt . Zweifel , welche
nicht das Weſen , ſondern nur die Form einer Anweiſung betreffen ,
namentlich Zweifel darüber : unter welcher Rubrik eine Einnahme
oder Ausgabe zu verrechnen ſey , werden ſich am einfachſten auf
die oben angegebene Weiſe heben laſſen , indem der Rechner die

Abhörbehörde über die von ihm zu wählende Rechnungsrubrik
befragt . Findet der Rechner , daß die Vorſchriften der Rechnungs —
anweiſung bei den ihm zugekommenen Belegen nicht erfüllt ſind ,
und weigert ſich der Gemeinderath , die Belege zu ergänzen , oder
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werden dem Rechner andere auf die Rechnungsſtellung bezügliche
Papiere von dem Gemeinderath vorenthalten , ſo hat er ſich be—
ſchwerend an das betreffende Kreisamt ( Nebenamt ) zu wenden .

Die Erledigung derartiger Anſtände darf nie ſo lange verzö —
gert werden , daß dadurch der zur Rechnungsvorlage gegebene
Termin ( 1. April , beziehungsweiſe 1. Mai ) verſäumt werden
könnte . Vergl . §. 32 und 33.

Vom Rechnungsabſchluß und der Rechnungsabhör .

§. 28 .

Der Rechnungsabſchluß hat entweder in der Art zu geſchehen ,
daß der Betrag der ſämmtlichen Abtheilungen der Hauptrubriken

und Unterrubriken aufgeführt , ſofort die Geſammtſumme der

Einnahmen und Ausgaben zuſammengeſtellt und die Summe des

Kaſſenvorraths berechnet wird , oder aber , daß im Innern der

Rechnung eine Zuſammenzählung der Beträge der Rubriken , und

wo Unterrubriken ſich befinden , der letzteren ſtattfindet .
1 ) Der Rechnungsabſchluß , d. H. die Zuſammenſtellung der

einzelnen Arten von Einnahmen und Ausgaben und die Berech —
nung des Kaſſeſtandes kann nun auf zweierlei Weiſe geſchehen .
Entweder es werden ſämmtliche Unterrubriken berechnet , aber nicht
in der Rechnung in Hauptrubriken oder Abtheilungen zuſammen⸗
getragen , ſondern blos am Schluſſe in einer — ſämmtliche Rubri —
ken, Unterrubriken und Rechnungsabtheilungen umfaſſenden Ueber —
ſicht dargeſtellt und berechnet , oder es findet im Innern der Rechnung ,
alſo nach jeder Rubrik , die Zuſammenſtellung der Unterrubriken ,
nach jeder Rechnungsabtheilung eine Zuſammenſtellung der Rubri —
ken , welche zur betreffenden Rechnungsabtheilung gehören und
dann am Schluſſe blos die Wiederholung der Rechnungsabthei —
lungen Statt —oder es kann auch die Wiederholung der Rubriken
und Rechnungsabtheilungen mit einander verbunden werden . In
dem Rechnungsformulare E. iſt die erſte Art des Abſchluſſes ,
die ſich für alle größeren Rechnungen empfiehlt , beibehalten , in
Dem Formulare F. ift bei der Ausgabe die zweite , bei der Ein —

nahme die dritte Art des Abſchluſſes vorgezeichnet .
2) In der früheren Rechnungsanweiſung iſt vorgeſchrieben ,

daß die Führung des Kaſſebuchs , des Hauptbuchs und der Rech —
nungsabſchluß auf Druckbogen zu geſchehen habe : eine Vorſchrift ,

die ſich zur Aufnahme in eine Verordnung nicht wohl eignete
und wahrſcheinlich aus dieſem Grunde in der neuen Rechnungs⸗
anweiſung nicht wiedergegeben wurde . Der Rechner wird übrigens
auch künftig der Druckbogen ſich bedienen .

3) Die Summe , welche ſich bei Vergleichung des „ Hat “ der

Geſammteinnahme mit dem „ Hat “ der Geſammtausgabe er—
gibt , bildet den Kaſſevorrath , welchem der wirkliche Kaſſebeſtand
auf 1. Januar entſprechen muß . Nicht nur die Summe des

Kaſſevorraths , ſondern auch die Summe der Jahres —
einnahme und Ausgabe muß mit dem Kaſſebuch voll⸗
kommen übereinſtimmen .

Bauer , Rechnungsanweiſung . 3
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